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ver andern Seite, fallt der Verlust der helvetischen

Neutralität zur Last.

Die frank. Regierung, wie sie nur Despotie in

ihrem eignen Land ausübte, strebte auch nur
nach tyrannischer Unterdrückung aller benachbart

ten Volker die so unglüklich waren, sich ihr
nicht furchtbar machen zu können; wesentlich get
hörte zu diesem System die Schließung von offen-
siven Allianzen mit denselben, die das Echck-

sal friedlicher und nur durch den Frieden gluklicher

Volker, quf immer den Launen frank. Machthaber,
die weder Grundsätze noch Gefühl für Gerechtigkeit
«nd Pflicht haben, Preis geben. Unter Gewalt,
»'„d durch Drohungen wurde die offensive Allianz
mit Helottien geschlossen — während frank. Armeen

die Schweiz beiezt hatten, frank. Commissars die-

selbe kyrannisirtcn, öffentliches und Privateigeu-
thum raubten und die l>eiv. Autoritäten bewacht

wn, beschrankten, und auf jede Weise herabzuwür-

digen bemüht waren. — Als die helv. Gesandten

in Paris, den von ihrem Direktorium erhaltnen Be--

fehlen zufolge, fortgehend und wiederholt die Unter-

Zeichnung des Offensivbundes verweigerten, erklärte

ihnen Reubel, wenn in 24 Stunden der Traktat

nicht unterzeichnet wäre, so würde er sie in die

Eefangniße des Luxemburg werfen lassen.

Die hels. Regierung nährte einen Verrath im

eignen Schoose. Wir finden in der allgemeinen
Zeirung'(N. 206. 25. Iul.) in einem nicht um
wichtigen und alle Merkmale historischer Wahrheit
an sich tragenden Aufsatz folgende Stelle: „ stand-

haft hatten sich Glaire, Lcgrand, Laharpe und die

helv. Minister in Paris, der offensiiven Allianz W--

dersezt, und nicht aufgehört, die sesther durch das

Blut und die Thränen zahlloser Unschuldiger beste-

gellt- Wahrheit zu predigen, daß in einem offen-

s.ven Bündniße, Helvcrien sein Grab und

Frankreich nur Unglük finden könnte. Ochs
schrieb an Merlin und Rcubel: auf dem Bunde

sollen sie bestehen, und er werde mit ihnen ihn
durchzusetzen wissen. «

Mit dem Gefühle der Ohnmacht länger zu wi-
verstehen, mögen bei der helvetischen Negierung,
wie wir denken, folgende Betrachtungen endlich die

Einwilligung zum Bündnisse bestimmt habensie
hoffte, dadurch, daß an die Stelle des Eroberungs-
rechtes, auf welches die fränk. Agent, n schaamlos

genug waren, zu Rechtfertigung ihrer Erpressungen
sich m berufen, ein bestimmtes und auf Vertragen
ruhendes Recht gesezt würde — ihre Unabhängig-

keit wi-der zu erhalten; sie dachte, jene Artikel
des tractates, welaw die nahe Zurukziehung der

frank Gruppen, die Aufhebung des Unkerhalts die-

fer Gruppen auf helv. Uniosten, das Aufhören aller

Requisitionen, die Zusicherung eines ungesäumt zu

schließenden, für Helvetic» günstigen Handelstrac-
tats, und eine vorrheilhafte Ueberàkunft wegen

der Grenzen, betrafen -- könnten Vortheile gewah-

ren, durch die die Gefahr der Offensiv - Clause!,

deren wirkliche Anwendung man fur entfernt halten

konnte, aufgewogen würde; sie glaubte, durch

das Bündniß könne der allgemeine Friede — wie

das fränk. Direkt, es behauptete — beschleunigt

werden; sie fürchtete endlich, ein längerer Wider-

stand würde, bei der gänzlichen Verdorbenheit und

Verkehrtheit der fränk. Machthaber, dem ungliâ
chen Helvetic» in der That alle die neuen Be-

drückungen und Uebel, womit man es bedrohest,

zuziehen.

Inländische Nachrichten.

Der V. Röthlisberger, Untei statthattet

des Distrikts O bere mine n t ha l, Ca»t. Bern,
hat uns ein Schreiben zugesandt, das wir wegen

Mangel an Raum nicht einrücken könne»,

erklärt sich darin in seinem und feiner Agenten -a-

men, sehr lebhaft gegen die Zuschrift des B. Mm-

ler, Uncerstatthalter in Zofingen, an die geiezg.

Räthe, in soweit dieselbe den Patriotism und ue

uneigennützige Thätigkeit der Agenten angreift; er

bezeugt, daß er in der Auswahl seiner Agenten

sehr glüklich war, und also mit den neun von

ihm abhängenden Agenten durchaus zufneden ist,

daß es keinem derselben weder an gutem -Umim

noch aii Thätigkeit gefehlt habe, dem Vatcnand

zu dielten.

Gr 0 ßer N a t h, Y. August. Einladung an das

Direktorium, Rechnung über die Einnahmen

Ausgaben der Republik abzulegen. — ^
an das Direktorium die noch verhaftete» ltn >

loszulassen, ober den gehörigen Richtern st> "

geben.

Senat, y. Aug. Annahme
schluffes: Denjenigen, welche von den Häm-g«
der Auxiliartruppen oder von den andern im

der Republik gestandenen Corps m d-e j

feindlichen Truppen nicht besessen Eantone d-strm

sind, wird für ditffes Verbrechen eine .tM'M ^
stattet unter nachfolgender Bedingung,. -)
lcn sich inner der durch das Bo-.z.
bestimmenden Zeit wieder zu ihren »

begeben.


	Inländische Nachrichten

